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I 0242/2020 (DDI) 

Interpellation Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz): Veröffentlichung der Portraits 

von freigelassenen Sexualstraftätern, Opferrechte vor Täterrechten (09.12.2020)  

 

In letzter Zeit ereigneten sich schweizweit, aber auch im Kanton Solothurn, Verbrechen, wel-

che von verurteilten und vorzeitig freigelassenen Sexualstraftätern begangen wurden. Es sind 

Wege und Mittel zu finden, diese Folgeverbrechen zu verhindern und die Bevölkerung – jun-

ge Frauen und Kinder – durch präventive Informationen vor schrecklichen Wiederholungsta-

ten zu schützen. Wenn der Gesetzgeber nicht fähig ist, unsere Kinder zu schützen, so soll die 

Bevölkerung wenigstens die Möglichkeit haben, sich präventiv selbst zu schützen. Hier gilt die 

Devise Opferschutz vor Täterschutz! 

In einigen US-amerikanischen Bundesstaaten publizieren die Behörden die Portraits und 

Wohnadressen freigelassener Sexualstraftäter unter Angabe der begangenen Sexualstrafta-

ten sowie der Dauer der Freiheitsstrafe. In einigen Ländern werden Register von den Sexual-

straftätern veröffentlicht. Es werden sogar Auflagen geltend gemacht, dass Sexualstraftäter 

nicht in der Nähe von Schulen, Kindertagesstätten und familienreichen Quartieren wohnen 

dürfen. Registrierte Sexualstraftäter dürfen sich demnach nicht für Facebook oder andere 

Social-Media-Plattformen anmelden oder diese nutzen. Es geht schliesslich um die Sicherheit 

der Bürger und Bürgerinnen und um die Frage, wie effektiv unser Rechtssystem noch ist.  

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Ist es dem Kanton Solothurn rechtlich und technisch möglich, die Portraits freigelassener 

Sexualstraftäter via Internet oder einer App zu veröffentlichen? 

2. Wenn nicht: Welche rechtlichen Bestimmungen stehen einer solchen Veröffentlichung 

entgegen? 

3. Kann der Kanton Solothurn kantonale Rechtsgrundlagen für ein öffentliches Register der 

freigelassenen Sexualstraftäter erlassen? 

4. Ist der Schutz der körperlichen und sexuellen Integrität der Bevölkerung vor allem junger 

Frauen und Kinder nicht höher zu gewichten als der Schutz der Persönlichkeit verurteilter 

Sexualstraftäter? 

5. Steht die Veröffentlichung der Namen und Wohnadressen verurteilter Sexualstraftäter 

einer erfolgreichen Resozialisierung der Straftäter entgegen? 

 

Begründung 09.12.2020: Im Vorstosstext enthalten. 

 

Unterschriften: 1. Stephanie Ritschard (1) 


